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BUNDESSOZIALAMT

LANDESSTELLE WIEN





	An das

Bundessozialamt

 FORMDROPDOWN 

 FORMDROPDOWN 

 FORMDROPDOWN 


	
	Eingangsstempel


ANTRAG 

auf Zuerkennung einer Förderung für investive Maßnahmen zur Verbesserung der Zugänglichkeit von Einrichtungen für Menschen mit Behinderung aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds (§ 10a Abs 1 lit j BEinstG)

Angaben zum Förderungswerber/zur Förderungswerberin

	Genaue Bezeichnung des Förderungs-werbers/ der Förderungswerberin
	     
	Firmenbuch-

Nummer
	     


	Rechtsform
	Falls Verein:
Bitte Vereinsstatuten beilegen
Gemeinnützig: 
 FORMCHECKBOX 
 Ja          FORMCHECKBOX 
 Nein



	Anschrift
	     
     

	Ansprechperson
	     

	       Telefon
	     

	       Fax
	     

	       E-Mail
	     

	Bankverbindung
	     

	       BIC
	     

	       IBAN
	     

	Besteht Vorsteuerabzugsberechtigung ?
	 FORMCHECKBOX 
 JA






Bitte Nachweis 

 FORMCHECKBOX 
 NEIN





beilegen

	Anzahl der Dienstnehmer/innen insgesamt 
	     

	Anzahl der behin-derten Dienstnehmer /innen
	Name
	VSNR
	Begünstigte Behinderte? 

	
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 
 Ja          FORMCHECKBOX 
 Nein

	
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 
 Ja          FORMCHECKBOX 
 Nein

	
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 
 Ja          FORMCHECKBOX 
 Nein


Angaben zur investiven Maßnahme:

	Kurzbeschreibung der behindertengerechten Baumaßnahme (allf. ausführlichere Angaben bitte in einem Beiblatt) 


	     
     
     
     
     


	Begründung der Maßnahme 
	     
     
     


	Wir die Maßnahme barrierefrei gem. ÖNORM B 1600 gebaut?
	 FORMCHECKBOX 
 JA 

 FORMCHECKBOX 
 NEIN, Begründung

Bemerkt wird, dass nur ÖNORM-gerechte Bauten gefördert werden können!

	An welchem Standort wird die Maßnahme realisiert?
	     
     

	Eigentums- bzw. Mietverhältnisse am Objekt, an dem die bauliche Maßnahme durchgeführt wird:
	     
     


	In welchem Zeitraum wird die Maßnahme realisiert ?
	Voraussichtlicher Baubeginn:      
Voraussichtliches Bauende      
Falls der Baubeginn bereits erfolgt ist, Begründung:

     

	Gesamtkosten


	EUR      
     

	Genaue Aufstellung der behinderungsbedingten (Mehr)Kosten
	     
     
     
     
     
     
     
     

	Finanzierung
	     
     
     
     
     

	    Höhe der Eigen-
    mittel
	EUR      

	    Höhe des Fremd-
    kapitals
	EUR      

	Bei welchen anderen Stellen wurden Förderungen für das gleiche Vorhaben beantragt bzw. beabsichtigen Sie einen Antrag zu stellen?
	     
     
     
     
     


Allgemeine Fördervoraussetzungen 

Auf die Gewährung der Förderung besteht kein Rechtsanspruch. 

Eine Förderung ist nur zulässig, wenn die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Mitteleinsatzes gewährleistet wird.

Eine Förderung darf nur unter solchen Auflagen und Bedingungen gewährt werden, die der Eigenart  der zu fördernden Maßnahmen entsprechen und die außerdem sicherstellen, dass die Mittel nur in dem zur Erreichung  des angestrebten Erfolges unumgänglich notwendigen Umfang eingesetzt werden. 

Verpflichtung
Der Fördernehmer/die Fördernehmerin verpflichtet sich, 

· die Vorschriften des Bundesvergabegesetzes in der geltenden Fassung sinngemäß anzuwenden;

· Organen oder Beauftragten des Bundes die Überprüfung der widmungsgemäßen Verwendung der Fördermittel durch Einsicht in die Bücher und Belege sowie durch Besichtigung an Ort und Stelle zu gestatten und ihnen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Der Fördernehmer/die Fördernehmerin hat über die Durchführung des Vorhabens unter Vorlage einer zahlenmäßigen Nachweisung innerhalb der vereinbarten Fristen zu berichten;

· alle mit der gewährten Förderung in Zusammenhang stehenden Unterlagen, Bücher und Belege nach Auszahlung der Förderung zehn Jahre lang sicher und geordnet aufzubewahren; 

· keine Rücklagen aus den Fördermitteln zu bilden;

· alle Ereignisse, welche die Durchführung des geförderten Vorhabens verzögern oder unmöglich machen oder eine Abänderung gegenüber dem Förderansuchen oder vereinbarten Auflagen oder Bedingungen erfordern würden, unverzüglich der fördernden Stelle anzuzeigen;

· Forderungen, die der Fördernehmer/die Fördernehmerin an den Fördergeber hat, nicht zu zedieren;

· bekannt zu geben, ob und in welchem Ausmaß er/sie um Förderungen für das Vorhaben bei anderen Kostenträgern angesucht hat oder ansuchen will; 

· die Durchführung der baulichen Maßnahme und die Regelung aller im Zusammenhang mit den Eigentumsverhältnissen des betreffenden Objekts stehenden Angelegenheiten unter Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften vorzunehmen;
· allfällige weitere Auflagen des Fördergebers einzuhalten 

Datenschutz
Der Fördernehmer/die Fördernehmerin nimmt zur Kenntnis, dass die im Zusammenhang mit der Anbahnung und Abwicklung des Vertrages anfallenden personenbezogenen Daten, deren Verwendung eine wesentliche Voraussetzung für die Wahrnehmung einer dem Fördergeber gesetzlich übertragenen Aufgabe oder sonst gemäß §§ 7 bis 11 des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. Nr. 165/1999, in der jeweils geltenden Fassung zulässig ist, vom Fördergeber und der von ihm beauftragten Förderungsabwicklungsstelle als Dienstleister für Zwecke des Abschlusses und der Abwicklung des Fördervertrages, der Wahrnehmung der dem Fördergeber übertragenen Aufgaben und für Kontrollzwecke verwendet und insbesondere an Organe und Beauftragte des Rechnungshofes (insbesondere gemäß §§ 3 Abs. 2, 4 Abs. 1 und § 13 Abs. 3 des Rechnungshofgesetzes, BGBl. Nr. 144/1948, in der jeweils geltenden Fassung), des Bundesministeriums für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz und anderer Fördergeber, die das gegenständliche Vorhaben mitfördern, übermittelt werden.

Rückforderung
Der Fördernehmer/die Fördernehmerin verpflichtet sich – sofern der Fördergeber nicht weiter gehender gesetzliche Ansprüche geltend macht - die Förderleistung sofort zurückzuerstatten, bzw. nimmt zur Kenntnis, dass zugesicherte aber noch nicht ausbezahlte Förderungen eingestellt werden, wenn 

1. Organe oder Beauftragte der fördernden Stelle oder der Abwicklungsstelle über wesentliche Umstände unrichtig oder unvollständig unterrichtet worden sind,

2. vorgesehene Berichte nicht erstattet oder Nachweise nicht erbracht oder erforderliche Auskünfte nicht erteilt worden sind, sofern in diesen Fällen eine schriftliche, entsprechend befristete und den ausdrücklichen Hinweis auf die Rechtsfolge der Nichtbefolgung enthaltende Mahnung erfolglos geblieben ist,

3. die unverzügliche Meldung von Ereignissen, welche die Durchführung des geförderten Vorhabens verzögern oder unmöglich machen oder deren Abänderung erfordern würde, unterblieben ist,

4. über das Vermögen des Förderwerbers vor ordnungsgemäßem Abschluss des geförderten Vorhabens oder innerhalb einer Frist von 3 Jahren nach dessen Abschluss ein Konkursverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines Konkurses mangels kostendeckenden Vermögens abgelehnt wird,

5. der Förderwerber vorgesehene Kontrollmaßnahmen be- oder verhindert oder die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Förderung innerhalb des für die Aufbewahrung der Unterlagen vorgesehenen Zeitraumes nicht mehr überprüfbar ist,

6. die Fördermittel ganz oder teilweise widmungswidrig verwendet worden sind,

7. das Vorhaben nicht oder nicht rechtzeitig durchgeführt werden kann oder durchgeführt worden ist,

8. das Zessionsverbot nicht eingehalten wurde,

9. die Bestimmungen des Gleichbehandlungsgesetzes, des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes oder des Behinderteneinstellungsgesetzes nicht beachtet wurden,

10. sonstige Fördervoraussetzungen, insbesondere solche zur Sicherung der Erreichung des Förderzweckes, von der Förderwerberin/vom Förderwerber nicht eingehalten wurden.

In den Fällen der Pkt.  1 bis 3, 6, 8, 9 und 10 erfolgt jedenfalls, in den übrigen Fällen, nur soweit der Förderwerber oder solche Personen, deren er sich zur Erstellung der für die Gewährung der Förderung maßgeblichen Unterlagen oder zur Durchführung des geförderten Vorhabens bedient hat, am Eintritt eines Rückforderungsgrundes ein Verschulden trifft, eine Verzinsung des Rückforderungsbetrages vom Tage der Auszahlung an mit 3 % über dem jeweils geltenden Basiszinssatz pro Jahr. Trifft den Förderwerber in den Fällen der Pkt.  4, 5, und 7 kein Verschulden, erfolgt eine Verzinsung des Rückforderungsbetrages in der Höhe von 4 % p.a.

Der Fördernehmer/die Fördernehmerin nimmt zur Kenntnis, dass 

+ für bewegliche Investitionsgüter, deren Wert (Preis) im Einzelfall € 1.500,- übersteigt, bei Wegfall oder wesentlicher Änderung des Zuwendungszweckes der Fördernehmer/die Fördernehmerin entweder eine angemessene Abgeltung in Geld zu erstatten, die betreffende Sache für weitere Förderzwecke der Förderstelle kostenlos zur Verfügung zu stellen oder die Sache zu diesem Zweck in das Eigentum eines von der Förderstelle genannten Rechtsträgers zu übertragen hat.

+ für unbewegliche Investitionsgüter im Einzelfall jeweils eine bestimmte, von der Art der Investition abhängige Nutzungsdauer (Ablöse) zu vereinbaren ist. Bei Wegfall des Förderzweckes innerhalb der Nutzungsdauer ist der Fördernehmer/die Fördernehmerin verpflichtet, entweder

· die Investitionsgüter einer wirtschaftlichen Verwertung zuzuführen (Veräußerung, Ablöse durch den/die Vermieter/in, Ablöse durch den/die Nachmieter/in etc.) und den Erlös dem Fördergeber zurückzuerstatten,

· dem Fördergeber den Zeitwert in Geld (Schätzgutachten) zu erstatten oder

· den der verbleibenden Nutzungsdauer entsprechenden Betrag aliquot rückzuerstatten.

Der Fördernehmer /die Fördernehmerin nimmt zur Kenntnis, dass

· die Auszahlung der Fördermittel unter Bedachtnahme auf die Verfügbarkeit der erforderlichen Mittel und nur insoweit und nicht eher erfolgt, als sie zur Vornahme fälliger Zahlungen für die geförderte Maßnahme benötigt wird;

· der Fördergeber nach Abwicklung eines von ihm geförderten Vorhabens prüft, ob der mit der Förderungsgewährung angestrebte Erfolg erreicht wurde;

ZUR BESONDERERN BEACHTUNG

· Förderungen können nur an Unternehmen mit höchstens 50 DienstnehmerInnen gewährt werden.

· Gefördert werden können nur Maßnahmen, welche der  ÖNORM B 1600 und einschlägigen Nebennormen sowie der  Bauordnung und sonstigen relevanten Rechtsvorschriften entsprechen. Der Antragsteller/die Antragstellerin verpflichtet den/die für die Planung und Durchführung des Bauvorhabens Verantwortliche/n (Architekt/in, Baumeister/in, etc) schriftlich zur Beachtung dieser Bestimmungen.
· Allfällig beantragte und/oder erhaltene Förderungen anderer Institutionen und /oder anderer Landesstellen des Bundessozialamts sind dem Fördergeber bekannt zu geben.

· Pro Unternehmen, pro gemeinnütziger Einrichtung und pro Einrichtung gesetzlich anerkannter Kirchen oder Religionsgesellschaften mit Rechtspersönlichkeit können investive Maßnahmen bis zu einer maximalen Höhe von € 25.000,-- gefördert werden.

Der Fördernehmer/ die Fördernehmerin erklärt, die Förderbestimmungen zur Kenntnis genommen zu haben und verpflichtet sich mit nachstehender Unterschrift zu deren Einhaltung. 

     
     
	Ort, Datum
	
	(Unterschrift des Förderungswerbers/

der Förderungswerberin)

	
	
	


Dem Förderansuchen sind folgende Unterlagen beizulegen: 

(wenn bisher dem Bundessozialamt nicht vorgelegt)
· Auszug aus Firmenbuch oder Vereinsregister, Befähigungsnachweis (Diplom, Gewerbeschein, etc.)

· Grundbuchauszug oder Kaufvertrag bzw. Mietvertrag

· Baupläne inkl. erforderlicher Bewilligungen von Eigentümer, Behörden

· 3 Kostenvoranschläge bzw Preisspiegel, allenfalls Rechnungen mit Einzahlungsbestätigung im Original 

· Bestätigung(en) über die Umsetzung der behinderungsbedingten Umbauten nach ÖNORM 1600 von dem/den Verantwortlichen
Bitte übermitteln Sie Ihren Antrag an die in Ihrem Bundesland eingerichtete Landesstelle des Bundessozialamtes:

	Landesstelle Burgenland

Hauptstraße 33a

7000 Eisenstadt

	Landesstelle Salzburg

Auerspergstraße 67a

5020 Salzburg

	Landesstelle Kärnten
Kumpfgasse 23 – 25

9020 Klagenfurt
	Landesstelle Steiermark

Babenbergerstraße 35

8021 Graz

	Landesstelle NIederösterreich

Standort St. Pölten

Daniel Gran-Straße 8/3. Stock

3100 St. Pölten
	Landesstelle Tirol

Herzog Friedrichstraße 3

6010 Innsbruck


	Standort Wien

Babenbergerstraße 5

1010 Wien

	Landesstelle Vorarlberg

Rheinstraße 32/3

6900 Bregenz

	Landesstelle Oberösterreich

Gruberstraße 63

4021 Linz
	Landesstelle Wien

Babenbergerstraße 5

1010 Wien


Bundessozialamt Tel 05 99 88

www.bundessozialamt.gv.at
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